
 
 

Eigenbedarf auch bei neu erworbenen Wohnungen 

 

Wenn der Vermieter den von ihm geltend gemachten Eigenbedarf erst 

dadurch verursacht hat, dass er eine vermietete Wohnung erst käuflich 

erwirbt, spielt dies keine Rolle. 

Sofern die Voraussetzungen der Eigenbedarfskündigung vorliegen, schließt 

der Neuerwerb der Wohnung den Eigenbedarf nicht aus. 

Denn eine Versagung der Kündigung, weil der Vermieter den Bedarfsgrund 

erst willentlich herbeigeführt hat, würde gegen das im Grundgesetz 

verankerte Eigentumsrecht verstoßen. 


